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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 20/11881 –

Behauptungen des Bundesministers für Landwirtschaft Cem Özdemir, dass 
Landwirte durch die Bundesregierung überkompensiert seien

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat in der Regierungsbefragung 
im Deutschen Bundestag am 12. Juni 2024 unter anderem auf die Fragen der 
Fraktion der CDU/CSU erklärt, dass die Sparbeschlüsse der Bundesregierung 
in der Landwirtschaft durch die Bundesregierung überkompensiert worden 
seien. Wörtlich sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir: „[…] Die 
Gewinnglättung wird jetzt gerade im Parlament debattiert; da sind wir dran. 
Das allein sind ungefähr – Pi mal Daumen – 90 Mio. Euro – plus all die ande-
ren Maßnahmen. Allein die Kompensation für GLÖZ 8 [GLÖZ = guter land-
wirtschaftlicher und ökologischer Zustand] ist ein Zigfaches dessen – ich kann 
es Ihnen gerne auf Heller und Cent nachrechnen –, was beim Agrardiesel pas-
siert. Ein Zigfaches dessen!“ (siehe Stenografischer Bericht der 174. Sitzung 
vom 12. Juni 2024, S. 18: Plenarprotokoll 20/174).

Aus Sicht der Fragesteller sind die Aussagen des Bundesministers nicht nach-
vollziehbar, ob und wo es zu einer „Zigfachen“ Entlastung kommt, weil die 
Belastungen durch die Abschaffung des Agrardiesels mit rund 440 Mio. Euro 
bemessen werden (siehe www.agrarheute.com/politik/oezdemir-landwirte-fue
r-agrardiesel-ueberkompensiert-621771).

1. Sind nach Ansicht der Bundesregierung die Landwirte in Deutschland 
überkompensiert, und wenn ja, durch welche konkreten politischen Vorha-
ben bzw. Maßnahmen der Bundesregierung?

2. Wie hoch ist die konkrete „Zigfache“ Entlastung der Landwirte durch die 
Bundesregierung, die vor dem Hintergrund der Streichung des Agrardie-
sels stattgefunden haben soll (bitte einzeln nach Maßnahme aufschlüs-
seln), und welche Berechnungsparameter liegen den einzelnen Entlas-
tungsmaßnahmen konkret zugrunde?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Landwirtschaft zukunftsfest aufzu-
stellen. Denn nur der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen – Klima, Boden, 
Wasser, Luft und biologische Vielfalt – sichert auf Dauer die Voraussetzungen 
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für die landwirtschaftliche Produktion und somit für eine ausreichende und ge-
sunde Ernährung. Die Bundesregierung setzt die politischen Rahmenbedingun-
gen, damit die gesamte Landwirtschaft sich in ihrer Vielfalt an den Zielen Kli-
ma-, Umwelt- und Ressourcenschutz ausrichten, auskömmliche Einkommen er-
zielen und Wertschöpfungsimpulse im ländlichen Raum setzen kann.
Aufgrund notwendig gewordener Haushaltseinsparungen hat der Deutsche 
Bundestag beschlossen, die Agrardieselvergütung für die Landwirtschaft stu-
fenweise abzuschaffen. Im Jahr 2024 hat die Abschaffung noch keine finanziel-
len Auswirkungen, da die Erstattung für die im Jahr 2023 verbrauchten Men-
gen im Jahr 2024 unverändert erfolgt. Im Jahr 2025 betragen die finanziellen 
Einbußen durch die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe ca. 176 Mio. Euro, im 
Jahr 2026 ca. 308 Mio. Euro und ab dem Jahr 2027 ca. 440 Mio. Euro. Durch 
die schrittweise Abschaffung der Agrardieselbeihilfe werden die Betriebe 
außerdem in die Lage versetzt, die finanziellen Belastungen durch betriebliche 
Anpassungen abzumildern.
Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht, um die 
Landwirtschaft zu entlasten und sie wettbewerbsfähiger zu machen.
Teil des Agrarpakets der Koalitionsfraktionen ist die Verlängerung der steuer-
lichen Tarifermäßigung für die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft rück-
wirkend ab dem Jahr 2023 für sechs Jahre. Die Tarifermäßigung kann bei stark 
schwankenden Gewinnen zu einer Steuerermäßigung führen, indem ertragrei-
che mit ertragsarmen Wirtschaftsjahren ausgeglichen werden und die nachteili-
ge Wirkung der Progression abgemildert wird. Die Entlastung der Land- und 
Forstwirtschaft durch die Verlängerung der Tarifermäßigung wird auf insge-
samt ca. 300 Mio. Euro geschätzt. Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.
Bei der EU-Agrarförderung wurde für das Jahr 2024 die Möglichkeit zur An-
rechnung bestimmter produktiver Ackerflächen auf den vier Prozent Mindest-
anteil vorzuhaltender nicht-produktiver Ackerflächen geschaffen. Die Ver-
pflichtung zu diesem Mindestanteil wird ab dem Jahr 2025 abgeschafft. Da-
durch kann laut Berechnungen des Thünen-Instituts auf zusätzlich zwischen 
100 000 und 180 000 Hektar bzw. 0,9 bis 1,5 Prozent der Ackerfläche in 
Deutschland eine landwirtschaftliche Produktion erfolgen. Unter der Annahme 
einer Getreideproduktion auf o. g. Flächenumfang geht das Thünen-Institut 
deshalb von einer zusätzlichen Produktionsmenge von 0,6 bis 1 Mio. Tonnen 
Getreide aus, was ungefähr 1 bis 2 Prozent der deutschen Getreideproduktion 
entspricht. Durch die o. g. Änderungen bei den Standards zur Erhaltung von 
Ackerflächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
(GLÖZ 8) kann also von einer signifikanten Entlastung in der Landwirtschaft 
ausgegangen werden.
Durch die Novelle des Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetzes (Agrar-
OLkG) wird die Stellung der Landwirtschaft in der Wertschöpfungskette ge-
stärkt. Indem Landwirtinnen und Landwirte besser gegen unlautere Handels-
praktiken geschützt werden, wird ein Beitrag zu dem Ziel, die Einkommens-
situation in der Landwirtschaft zu verbessern, geleistet.
Auch lotet die Bundesregierung Instrumente, wie eine verbesserte Marktbeo-
bachtung und Marktanalyse, aus. So hat das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) Arbeiten an einem Milchmarkt-Dashboard begon-
nen.
Zudem ist der Abbau unnötiger Bürokratie ein wichtiges Anliegen der Bundes-
regierung. Gerade auch in der Land- und Ernährungswirtschaft ist der Bürokra-
tieabbau von besonderer Bedeutung, um Betriebe zu entlasten, Effizienz zu 
steigern und wertvolle Ressourcen einzusparen. Ein solcher Abbau darf aller-
dings nicht mit der Absenkung wichtiger Standards in den Bereichen Umwelt, 
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Klimaschutz oder Nahrungsmittelsicherheit einhergehen. Der Bürokratieabbau 
sorgt ebenfalls für eine Entlastung und Verbesserung der Einkommenssituation 
der Landwirtinnen und Landwirte.
Ein erster Arbeitsfortschritt wurde Ende Mai 2024 mit der BMEL-Initiative 
zum Bürokratieabbau erreicht, die unter www.bmel.de/SharedDocs/Meldunge
n/DE/Presse/2024/240527-buerokratieabbau.html eingesehen werden kann. 
Darin sind zahlreiche Maßnahmen für den Abbau unnötiger bürokratischer Be-
lastungen benannt, die bereits umgesetzt sind oder noch im Jahr 2024 umge-
setzt werden sollen. Dazu zählen u. a.:
– Die Gesetze zur Änderung des Agrarstatistikgesetzes, die Verordnung über 

tierärztliche Hausapotheken, die Milchprodukteanpassungsverordnung, die 
Verordnung zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften für tieri-
sche Erzeugnisse sowie die geplante Änderung der Weinüberwachungsver-
ordnung.

– Weitere Bürokratieentlastungen sollen in diesem Jahr mit dem Beitrag des 
BMEL zur Bürokratieentlastungsverordnung zur vereinfachten Allergen- 
und Zusatzstoffinformation beim Verkauf loser Ware sowie der Verordnung 
zur Kennzeichnung von Öko-Lebensmitteln in gemeinschaftlichen Verpfle-
gungseinrichtungen sowie zur Änderung der Öko-Kennzeichnungsverord-
nung erfolgen.

– Vereinfachungen und Erleichterungen bei der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) der Europäischen Union: Die aktuelle GAP ist insbesondere wegen 
der Anforderungen an die Ausgestaltung der sogenannten „Grünen Archi-
tektur“ im Hinblick auf umweltrelevante Ziele sehr komplex. Zahlreiche 
Vereinfachungen und Erleichterungen bei der GAP hat die Bundesregierung 
schon auf den Weg gebracht, u. a. wurde die Verordnung zum Verwaltungs- 
und Kontrollsystem der GAP im Mitte Mai 2024 angepasst. Künftig werden 
z. B. gekoppelte Tierprämien auch für Tiere mit Kennzeichnungsverstößen 
gewährt, sofern die betreffenden Tiere weiterhin identifizierbar sind.

– Praxisgerechtere Ausgestaltung bei den Direktzahlungen, insbesondere bei 
den Öko-Regelungen. So wurden Prämien für einige Öko-Regelungen er-
höht und die Einstiegsschwellen bei Öko-Regelung 1a (nichtproduktive Flä-
che) gesenkt, so dass sich für viele Betriebe eine höhere Zahlung realisieren 
lässt. Weiter wurden beispielsweise exakte Größenvorgaben bei Blühstrei-
fen gestrichen. Die Erleichterungen schaffen für die Landwirtinnen und 
Landwirte mehr Flexibilität.

– Mit dem Agrarpaket der Koalitionsfraktionen werden weitere Vereinfachun-
gen bei der GAP auf den Weg gebracht.

– Das BMEL bereitet zudem zahlreiche weitere Vereinfachungen vor, z. B. im 
Bereich der Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten in der Tierhal-
tung, im Pflanzen- und Weinbau sowie die Digitalisierung des Rinderpas-
ses.

Die verschiedenen Ansätze zeigen, dass ein Abbau unnötiger Bürokratie gerade 
in der Landwirtschaft komplex und nicht in kurzer Zeit zu erreichen ist. Ziel 
muss es sein, mit klaren, einfachen, nachvollziehbaren und leicht einzuhalten-
den Regelungen die Produktion von sicheren Lebensmitteln und den nachhalti-
gen Einsatz von Ressourcen zu gewährleisten.
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3. Ist es nach Ansicht der Bundesregierung zutreffend, dass die dauerhafte 
Aussetzung der landwirtschaftlichen Flächenstilllegung (GLÖZ 8) bis zum 
Ende der Förderperiode 2027 ein Erfolg der Bundesregierung war, und 
wenn ja, wann genau hat die Bundesregierung sich dafür in Brüssel einge-
setzt?

4. Wie hat sich die Bundesregierung im EU-Agrarrat bei der Abstimmung 
zur Aussetzung von GLÖZ 8 verhalten, und hat die Bundesregierung dem 
Vorschlag der EU-Kommission zur Aussetzung von GLÖZ 8 zugestimmt, 
und wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung begrüßt eine dauerhafte Regelung zu GLÖZ 8, die – 
neben weiteren Maßnahmen – Bestandteil der Entlastung von Landwirtinnen 
und Landwirten gemäß der Protokollerklärung der Bundesregierung zum Zwei-
ten Haushaltsfinanzierungsgesetz (BR-Drucksache 91/24) ist. Über die Ausset-
zung von GLÖZ 8 hat keine gesonderte Abstimmung im EU-Agrarrat stattge-
funden. Änderungen bei den Anforderungen von GLÖZ 8, insbesondere die 
dauerhafte Abschaffung der Verpflichtung zur Erbringung nicht-produktiver 
Flächen, waren Teil eines umfassenden Gesetzespaketes.

5. Gab es innerhalb des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) oder des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) im Jahr 
2024 eine aktuelle interne Prüfung oder Ausarbeitung, ob und wie eine 
steuerfreie Risikoausgleichsrücklage in der Landwirtschaft eingeführt wer-
den könnte, und wenn ja, was war das Ergebnis, wo ist diese Prüfung oder 
Ausarbeitung einzusehen, und wenn nein, warum nicht?

Die Prüfungen möglicher alternativer Maßnahmen zu steuerlichen und verfah-
rensrechtlichen Erleichterungen in der Landwirtschaft sind abgeschlossen (sie-
he Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft – Bundestagsdrucksache 20/11947).

6. Hat die Bundesregierung die mehrfach angekündigte Tarifglättung in der 
Landwirtschaft bereits bei der EU-Kommission zur Genehmigung vorge-
legt, um wichtige Zeit bei der Einführung zu sparen, wenn ja, wann genau, 
und wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung bereitet alle notwendigen Schritte vor, um die Anwen-
dung einer Verlängerung der Tarifermäßigung zur steuerlichen Begünstigung 
von Landwirtinnen und Landwirtinnen sowie Forstwirtinnen und Forstwirten 
ohne Verzögerung zu gewährleisten.

7. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die steuerliche Entlastung der deut-
schen Landwirtschaft pro Jahr durch die Einführung einer Tarifglättung 
ein, und welche Berechnungsparameter hat sie dabei ihrer Schätzung zu-
grunde gelegt?

Die Wirkungen einer Verlängerung der Tarifglättung werden auf 150 Mio. Euro 
für einen Dreijahreszeitraum, also 50 Mio. Euro p. a. geschätzt. In diesem Zu-
sammenhang wird auf das Finanztableau auf S. 107 des Referentenentwurfs 
eines Jahressteuergesetzes 2024, abrufbar unter www.bundesfinanzministeriu
m.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abtei
lung_IV/20_Legislaturperiode/2024-06-05-JStG-2024/1-Referentenentwurf.pdf
?__blob=publicationFile&v=2, verwiesen. Der Schätzung liegen Daten der 
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Einkommensteuerstatistik 2019 (letztes Jahr des ersten Betrachtungszeitraums) 
zur Tarifermäßigung nach § 32c des Einkommensteuergesetzes zugrunde.

8. Gibt es nach Ansicht der Bundesregierung zwingende europarechtliche 
Gründe für die unterjährige Anpassung des Durchschnittsatzes für umsatz-
steuerpauschalierende Landwirte im laufenden Jahr 2024, wenn ja, 
welche, und wie bewertet die Bundesregierung die Aussagen, dass dies zu 
einem höheren bürokratischen Aufwand und zu Rechtsunsicherheit führe 
(www.agrarheute.com/politik/steuerkracher-fuer-landwirte-pauschalierun
g-sinkt-ohne-entlastung-621469)?

Nach Artikel 299 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) darf die 
Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung nicht zu einer Überkompensati-
on führen. Dementsprechend überprüft das Bundesministerium der Finanzen 
jährlich die Höhe des Durchschnittssatzes für land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe. Sofern eine Anpassung erforderlich ist, legt die Bundesregierung kurz-
fristig einen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag vor (vgl. § 24 Absatz 5 
des Umsatzsteuergesetzes).
Diese Überprüfung hat ergeben, dass der die Vorsteuer abbildende zutreffende 
Durchschnittssatz für das Jahr 2024 8,4 Prozent beträgt. Die dementsprechende 
Regelung war im Wachstumschancengesetz enthalten (vorgesehenes Inkrafttre-
ten 1. Januar 2024), wurde aber im Laufe des Vermittlungsverfahrens gestri-
chen.
Die unterjährige Anpassung des Durchschnittssatzes dient der unionsrechtlich 
sicheren Ausgestaltung der Durchschnittssatzbesteuerung und damit einher-
gehend der Vermeidung negativer finanzieller Folgen, z. B. aufgrund von 
Rückforderungen unrechtmäßig gewährter Beihilfen. Die damit verbundene 
Belastung wäre für die Land- und Forstwirtschaft deutlich höher, als der durch 
die unterjährige Anpassung verursachte Bürokratieaufwand.

9. Gab oder gibt es seitens der EU-Kommission aktuelle Schreiben oder 
Aussagen, dass die Bundesregierung die Anpassung des Durchschnittsat-
zes für umsatzsteuerpauschalierende Landwirte unterjährig noch im Jahr 
2024 anzupassen habe?

Aus den Schriftsätzen der Europäischen Kommission im Rahmen des inzwi-
schen eingestellten Vertragsverletzungsverfahrens hinsichtlich der Durch-
schnittsatzbesteuerung von Landwirtinnen und Landwirten sowie Forstwirtin-
nen und Forstwirten ist bekannt, dass die Europäische Kommission es grund-
sätzlich als eine unzulässige Überkompensation im Sinne des Artikels 299 
MwStSystRL ansieht, wenn der Durchschnittssatz nicht zeitgerecht angepasst 
wird, obwohl die makroökonomischen Daten dies erfordern. Hinsichtlich des 
Vorwurfes der Überkompensation war bei der Europäischen Kommission auch 
ein Beihilfeverfahren anhängig, das lediglich vorläufig beendet ist. Bei einer 
Wiederholung der vorgeworfenen Vertragsverletzung bestände sowohl die Ge-
fahr der Eröffnung eines erneuten Vertragsverletzungsverfahrens als auch die 
Gefahr der Wiederaufnahme des Beihilfeverfahrens.
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